Tage der Orientierung 

in der Erzdiözese München und Freising 

_____________________________________
Rechtliche Grundlagen 

Versicherungssituation 

(Stand: September 2007)

Herausgeber:

[image: image1.wmf] 

Erzdiözese München und Freising

Schulreferat / Fachbereich Schulpastoral


Schrammerstr. 3



80333 München

[image: image2.wmf] 


Erzdiözese München und Freising

Erzbischöfliches Jugendamt / Referat Jugend und Schule


Preysingstr. 93



81667 München

Vorwort

Die Tage der Orientierung, in den folgenden Artikeln auch beschrieben als Einkehrtage oder Rüstzeiten, bedürfen eindeutiger rechtlicher Grundlagen, um für alle beteiligten SchülerInnen sowie deren Eltern, LehrerInnen und ReferentInnen Klarheit bei Versicherungsfragen zu schaffen.
Der Fachbereich Schulpastoral im Schulreferat der Erzdiözese München und Freising und das Referat Jugend und Schule des Erzbischöflichen Jugendamtes haben die rechtlichen Grundlagen zusammengefasst und Versicherungsfragen geklärt.

München, September 2007
1
Rechtliche Grundlagen von TdOs

Schulordnungen

Volksschulordnung VSO (Stand: Juli 1998) - § 25 Beurlaubung:
(1) 1 Schüler können in dringenden Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten beurlaubt werden. 2 Die Entscheidung trifft der Schulleiter.

(2) 1 Den Schülern ist ausreichende Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu geben. 2 Insbesondere sind katholische Schüler im Zusammenhang mit ihrer Firmung und evangelische Schüler im Zusammenhang mit ihrer Konfirmation für einen Tag zu beurlauben. 3 Zur Teilnahme an Einkehrtagen und Rüstzeiten können Schüler bis zu zwei Schultagen im Schuljahr beurlaubt werden, wenn nicht besondere schulische Gründe entgegenstehen. 4 Anstelle des Antrags genügt eine Benachrichtigung der Schule durch die jeweilige Religionsgemeinschaft.

Realschulordnung RSO (Stand: Juli 2007) - § 39 Teilnahme am Schulbesuch:
(3) 1 Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Fällen vom Unterricht in einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch beurlaubt werden. 2 Den Schülerinnen und Schülern ist ausreichende Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der Schule zu geben.
Gymnasialschulordnung GSO (Stand: Januar 2007) - § 37 Teilnahme am Schulbesuch:
(3) 1 Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht in einzelnen Fächern befreit oder vom Schulbesuch beurlaubt werden. 2 Den Schülerinnen und Schülern ist ausreichende Gelegenheit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und zur Wahrnehmung religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der Schule zu geben.
Kultusministerielle Schreiben

Kultusministerielles Schreiben KMS (27.07.1987 Nr. II/14-S 4430/1-8/59054):
(3) Die Durchführung von religiösen Veranstaltungen wie zum Beispiel Einkehrtagen oder Rüstzeiten ist in erster Linie Aufgabe der Religionsgemeinschaften, in deren inhaltliche Kompetenzen die öffentliche Schule nicht eingreifen darf. In verschiedenen  Schulordnungen ist jedoch festgelegt, dass Schüler zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen bis zu zwei Schultagen beurlaubt werden können, sofern nicht schulische Gründe entgegenstehen. Bei Beteiligung einer hinreichenden Zahl von Schülern einer Klasse an solchen Einkehrtagen oder Rüstzeiten in dem o. g. Umfang kann einem Lehrer zur Begleitung der Schüler Dienstbefreiung gewährt werden; soweit dies möglich ist, soll der begleitende Lehrer ein in der Klasse unterrichtender Religionslehrer, bei Volks- und Sonderschulen kann es auch der Klassenleiter sein. Voraussetzung ist dabei, dass für die nicht teilnehmenden Schüler der Unterricht während der Abwesenheit dieses Lehrers sichergestellt wird.

KMS (31.08.1987 Nr. I/3-P4007/4-8/80210):
2. Teilnahme von Lehrern an sog. „Gemeinschaftsveranstaltungen“ mit Schülern außerhalb der Unterrichtszeit

Sollen derartige Gemeinschaftsveranstaltungen als „dienstliche Veranstaltungen“ i.S. von § 31 Abs. 1 Nr. 2 BeamtVG zweifelsfrei unter dem beamtenrechtlichen Unfallschutz stehen, ist es erforderlich, daß

a) die betreffende Veranstaltung in materieller Hinsicht „dienstbezogen“ war und

b) vom zuständigen Vorgesetzten (Schulleiter) vorher schriftlich formell in den dienstlichen Bereich einbezogen worden ist.

Wird nicht so verfahren, so spricht aus der Sicht der Pensionsfestsetzungsbehörden zumindest der Anschein dafür, daß es sich bei der sog. „Gemeinschaftsveranstaltung“ um eine privat vereinbarte Veranstaltung handelte, bei der die beamteten Lehrer nicht unter diesem Unfallschutz standen. Ein subjektives Empfinden von Lehrkräften, an einer solchen Veranstaltung dienstlich teilgenommen zu haben, genügt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht für den beamtenrechtlichen Unfallschutz.

Zu Buchstabe a:

Die materielle Dienstbezogenheit erfordert, daß die Veranstaltung ihre entscheidende Prägung durch die dienstliche Sphäre erhält und im engen natürlichen Zusammenhang mit den eigentlichen Dienstaufgaben des Beamten steht. Dabei kommt bei dienstlichen Veranstaltungen, bei denen die üblichen Abgrenzungskriterien des Dienstortes und der Dienstzeit keine eindeutige Abgrenzung zulassen, wesentliche Bedeutung dem Kriterium zu, ob die Veranstaltung dienstlichen Interessen dient. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Urteil vom 13.08.1973 hierzu folgendes ausgeführt:

„... Dabei ist darauf abzustellen, ob die Veranstaltung und die damit verbundenen und mit der Erledigung der eigentlichen Dienstaufgaben nicht unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten und Verrichtungen (mittelbar) geeignet sind und dazu dienen, die Bewältigung der eigentlichen Dienstaufgaben zu fördern. Bei dieser Prüfung ist nicht allein und ausschließlich auf den einzelnen Beamten und dessen Dienstaufgaben abzustellen, sondern es kann auch von Bedeutung sein, ob die Veranstaltung der Erfüllung des dienstlichen Gesamtauftrags der Behörde oder eines organisatorisch zusammengefaßten Teils einer Behörde, dem intern und nach außen reibungslosen Ablauf der Dienstgeschäfte, der Pflege des sog. Betriebsklimas und dergl. dient und formell vom Dienstherrn dazu bestimmt ist. Das dienstliche Interesse kann allerdings nicht dann schon bejaht werden, wenn die Veranstaltung irgendwie Zwecken der genannten Art förderlich ist, sondern für die Abgrenzung ist entscheidend, ob die Veranstaltung ausschlaggebend einem solchen Zweck dient und formell vom Dienstherrn dazu bestimmt ist.

Die Maßgeblichkeit der Kriterien der materiellen Dienstbezogenheit und des dienstlichen Interesses beruht vor allem auf der Erwägung, dass eine Behörde grundsätzlich nur im Rahmen des ihr erteilten Auftrags zu handeln befugt ist und dass der Allgemeinheit nur Risiken (Unfallfürsorgeleistungen) aufgebürdet werden können, die mit diesem Auftrag in sachlichem Zusammenhang stehen. Hier findet auch die erwähnte behördliche Gestaltungsfreiheit ihre Grenzen.“

Im schulischen Bereich können die pädagogischen den dienstlichen Interessen und der pädagogische Gesamtauftrag der Schule dem dienstlichen Gesamtauftrag der Behörde gleichgesetzt werden. Ein aber nur allgemeiner Erfahrungssatz, dass es für den Unterricht (lediglich) wünschenswert und förderlich sein kann, wenn Lehrer und Schüler auch in der Freizeit „harmonieren“, würde nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht genügen, alle sog. „Gemeinschaftsveranstaltungen“ zwischen Lehrern und Schülern einer Schule formell in den dienstlichen Bereich einzubeziehen; es müssen vielmehr die vorstehenden Kriterien erfüllt sein. Danach wären z.B. Fußballspiele zwischen Lehrern und Schülern in der Freizeit mit lediglich Freundschaftsspielcharakter regelmäßig nicht in den dienstlichen Bereich einzubeziehen.

Eine abschließende Festlegung von Gemeinschaftsveranstaltungen von Lehrern und Schülern, die zwar nicht eindeutig „schulische Veranstaltungen“ i.S. von § 4 LDO sind, bei denen aber eine materiellrechtliche Dienstbezogenheit bejaht werden kann, ist nicht möglich; es kommt jeweils auch auf die Umstände des Einzelfalles an. Die nachstehende Aufzählung kann daher nur beispielhaft sein: 

· Musikalische und sonstige kulturelle Veranstaltungen vor außerschulischem Publikum

· Sportveranstaltungen

· Sozialorientierte Gemeinschaftsaktionen (Durchführung von Basaren, Besuche in Kinderheimen, Altenheimen, Sammlungen)

· Außerschulische Zusammenkünfte (Teilnahme von Lehrern an Absolvententreffen, an Treffen mit der Redaktion der Schülerzeitung u.ä.)

· Freiwillige Arbeitsgemeinschaften (Umweltschutz, Tierschutz u.ä.)

Als Abgrenzungskriterium gegenüber privaten Veranstaltungen ist insbesondere ein Bezug zum Bildungs- und Erziehungauftrag der Schulen zu fordern (Art. 1 und 2 BayEUG). Anhaltspunkte hierfür können sich auch durch einen konkreten Lehrplanbezug ergeben.

Zu Buchstabe b:

Falls an der betreffenden Veranstaltung nicht alle Lehrer der Schule teilnehmen können oder sollen (z.B. bei Sportveranstaltungen), ist es auch erforderlich, die dienstlich an der Veranstaltung  teilnehmenden Beamten namentlich zu bestimmen. Die Beweissicherung wird erleichtert, wenn die betreffenden Veranstaltungen und die mitwirkenden Lehrer jeweils in ein an der Schule dafür geführtes Buch eingetragen werden. Eine etwaige Eintragung in dieses Buch durch die Lehrer selbst ohne die vorherige schriftliche (formelle) Einbeziehung der Veranstaltung in den dienstlichen Bereich und die ggf. erforderliche Benennung der Teilnehmer durch den zuständigen Vorgesetzten (Schulleiter) könnte einen Dienstunfallschutz für die Lehrer nicht bewirken. Für Arbeitnehmer (Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis und Verwaltungsangestellte) bestimmt sich der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung nach den §§ 539 ff. RVO. Hinsichtlich der Teilnahme dieser Bediensteten an den fraglichen Reisen oder Veranstaltungen gelten die vorstehenden Hinweise sinngemäß.

KMS (18.03.1988 Nr. I/3-P4007/4-8/24496): Einkehrtage und Rüstzeiten für Schüler; hier: Dienstbefreiung und Unfallschutz für begleitende Lehrkräfte (Bezug zu KMS vom 27.07.1987 Nr. II/14-S 4430/1-8/59054 und KMS vom 31.07.1987 Nr. I/3-P 4007/4-8/80210):

1) Lehrern, die Schüler zu Einkehrtagen oder Rüstzeiten begleiten, kann hierfür unter den in Nr. 3 des o.a. KMS vom 27.07.1987 festgelegten Kriterien Dienstbefreiung bewilligt werden.

2) Um den Unfallschutz dieser Lehrer für die fragliche Zeit sicherzustellen, wird empfohlen, nach Nr. 2 des o. a. KMS vom 31.08.1987 zu verfahren. Hierzu wird bemerkt:

3) Der „pädagogische Gesamtauftrag der Schule“ ist in erster Linie geprägt durch die in Art. 131 der Bayerischen Verfassung normierten obersten Bildungsziele wie Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen. Die Erziehung zu diesen Wertvorstellungen kann weder allein den Kirchen und Religionsgemeinschaften noch allein dem Religionsunterricht überlassen bleiben, sondern muss von der Schule – nicht nur im Unterricht – unterstützt werden.

4) Im Hinblick darauf bestehen keine Bedenken, für Lehrer, die Schüler zu Einkehrtagen oder Rüstzeiten begleiten, den Unfallschutz für diese Tage in gleicher Weise sicherzustellen, wie dies z. B. für außerhalb der Unterrichtszeit stattfindende gemeinsame Sportveranstaltungen von Schülern und Lehrern zulässig ist.

KMS (VI/10-P5027/4-8/183690 vom 31.12.1993): Unfallschutz bei Einkehrtagen (zum KMS Nr. VI/10-P5027/4-8/124318 vom 13.09.1993 an den Verband der Katholischen Religionslehrer an den Gymnasien in Bayern / Anfrage des Erzbischöflichen Jugendamtes an H. Dr. Eibert, Leitender Ministerialrat des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur, 06.10.2003):

Zur Frage des Versicherungsschutzes von staatlichen Lehrern, die Schüler zu sogenannten „Einkehrtagen“ begleiten, darf ich Ihnen ergänzend folgendes mitteilen:

Es gelten nach wie vor die Empfehlungen, die das Staatsministerium mit dem Schreiben Nr. I/3-P4007/4-8/24496 vom 18.03.1988 ausgesprochen hat. Danach bestehen keine Bedenken, für Lehrer, die Schüler zu Einkehrtagen oder Rüstzeiten begleiten, den Unfallschutz für diese Tage in gleicher Weise sicherzustellen wie dies etwa für außerhalb der Unterrichtszeit stattfindende gemeinsame Sportveranstaltungen von Schülern und Lehrern zulässig ist.

2 Die Versicherungssituation bei TdOs

2.1
Versicherungssituation von SchülerInnen bei TdOs

TdOs als schulische Veranstaltung

SchülerInnen sind über die Schule versichert.

TdOs als kirchliche Veranstaltung
Bei TdOs als kirchliche Veranstaltung werden die SchülerInnen für die Teilnahme vom Unterricht beurlaubt.

SchülerInnen sind über ihre Eltern versichert. Der Umfang des Versicherungsschutzes hängt somit von der Versicherung der Eltern ab. Unter Umständen kann es somit sein, dass SchülerInnen bei einem Unfall im Rahmen der TdOs besser versichert sind, wenn es sich bei den TdOs um eine schulische Veranstaltung handelt.

Es gibt die Möglichkeit durch eine Zusatzversicherung SchülerInnen zu versichern: 

Jugendhaus Düsseldorf e.V.

Carl-Mosterts-Platz 1

40477 Düsseldorf
2.2
Versicherungssituation von begleitenden LehrerInnen bei TdOs

TdOs als schulische Veranstaltung
LehrerInnen sind über die Schule versichert.

TdOs als kirchliche Veranstaltung

LehrerInnen sind über die Schule versichert, da sie von der Schulleitung im Rahmen ihrer Dienstverpflichtung (als LehrerInnen) zur Begleitung der SchülerInnen abgeordnet wurden.

Es gibt die Möglichkeit durch eine Zusatzversicherung LehrerInnen zu versichern (vgl. oben Jugendhaus Düsseldorf e.V.).
2.3
Versicherungssituation von ReferentInnen bei TdOs

2.3.1 Kirchliche Jugendarbeit / Erzbischöfliches Jugendamt

Referat Jugend und Schule
Die Hauptamtlichen im Referat Jugend und Schule sind bei der Ausübung ihres Dienstes über die Diözese versichert.

Die auf Honorarbasis mitarbeitenden ReferentInnen des Referats Jugend und Schule gelten als Ehrenamtliche in der Kirche und sind als solche über das EJA versichert. Das Honorar, das sie bekommen, gilt als Aufwandsentschädigung.
Dekanatsjugendstellen
Im Hauptschulbereich führen auch JugendseelsorgerInnen und Kirchliche JugendpflegerInnen TdOs durch. Sie sind über ihren Dienstgeber – sprich die Erzdiözese – bei der Ausübung ihres Dienstes versichert.

2.3.2
Schulpastoral / Fachbereich Schulpastoral im Schulreferat

Fachreferent für Tage der Orientierung an Hauptschulen

Der hauptamtliche Fachreferent im Fachbereich Schulpastoral ist bei der Ausübung seines Dienstes über die Erzdiözese versichert.

Schulpastorale Zentren
Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Schulpastoralen Zentren sind bei Ausübung ihres Dienstes über die Erzdiözese versichert. 

Die auf Honorarbasis mitarbeitenden ReferentInnen der Schulpastoralen Zentren gelten als Ehrenamtliche in der Kirche und sind als solche über die Erzdiözese versichert. Das Honorar, das sie bekommen, gilt als Aufwandsentschädigung.

ReligionslehrerInnen als ReferentInnen bei TdOs
ReligionslehrerInnen sind zunehmend mehr als ReferentInnen bei TdOs tätig. In der Regel handelt es sich bei den TeilnehmerInnen um SchülerInnen ihrer Schule.

Schulische Veranstaltung:

Werden die TdOs als schulische Veranstaltung angeboten, so sind die ReligionslehrerInnen über die Schule versichert.

Kirchliche Veranstaltung:

Werden die TdOs als kirchliche Veranstaltung angeboten, so sind die ReligionslehrerInnen über ihre Schule versichert. Voraussetzung: ReligionslehrerInnen und SchülerInnen stammen aus der gleichen Schule.

Sondersituation stellen die ReligionslehrerInnen dar, die ausschließlich dem Erzbischöflichen Schulreferat gegenüber weisungsgebunden sind (sprich RL i. K.):

Für die ReligionslehrerInnen i. K. besteht während ihrer Tätigkeit im Rahmen der Schulpastoral Versicherungsschutz über die Sammelverträge der Erzdiözese München und Freising (Haftpflicht-, Unfall- und Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung). Voraussetzung: Beauftragung für die Schulpastoral (Deputatsstunden) bzw. Anmeldung des schulpastoralen Angebots beim Schulreferat (wenn nicht der Schulleiter die schulische Veranstaltung bestätigt)
.

Anmeldung:

Erzdiözese München und Freising

Schulreferat / FB Schulpastoral

Schrammerstraße 3

80333 München
2.3.3
Sonstige MitarbeiterInnen
HonorarmitarbeiterInnen

HonorarmitarbeiterInnen bei TdOs sind nicht über die Diözese versichert; es greift ihre private Versicherung.
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� Vgl. Katholisches Schulkommissariat in Bayern (Hrsg.), Ru aktuell. Schulpastoral an Hauptschulen. Dokumentation und Ergebnisse des Erprobungsversuchs 1998/99-2000/01, München 2002, S. 66.


� Vgl. Erzbischöfliche Finanzkammer München/Abt. Finanzhaushalt/Weißbach, Klaus, Note an Referat 10/I, München 04.03.2002.
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